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Versammlungen in Jena am 12. September 2017

Die Kleine Anfrage 2568 vom 25. September 2017 hat folgenden Wortlaut:

Am 12. September 2017 veranstalteten der Thüringer Landesverband der Alternative für Deutschland und 
der Jungen Alternative für Deutschland sowie der Jenaer Stadtverband der Alternative für Deutschland in 
Jena eine Demonstration auf dem Holzmarkt.

Ich frage die Landesregierung:

1.	 Welche Kundgebungen, Versammlungen und Aufzüge wurden für den 12. September 2017 in Jena im 
Zusammenhang mit der in der Begründung genannten Demonstration angemeldet?

2.	 Welche ordnungsgemäß angemeldeten Kundgebungen, Versammlungen und Aufzüge fanden im zeitli-
chen Umfeld (am selben Tage) zu der in der Begründung genannten Demonstration in Jena und zu je-
weils welchem Thema statt?

3.	 Welche Personen, Parteien, Vereinigungen oder Organisationen traten jeweils als Anmelder dieser Kund-
gebungen, Versammlungen und Aufzüge auf und welche Personen waren jeweils die Versammlungsleiter 
(bitte jeweils nach Kundgebung beziehungsweise Aufzug und nach Zuordnung zum politischen Spektrum 
und gegebenenfalls nach Beobachtung durch das Landesamt für Verfassungsschutz aufschlüsseln)?

4.	 Welche Kundgebungsmittel wurden angemeldet (bitte jeweils nach Kundgebung beziehungsweise Auf-
zug aufgeschlüsseln)?

5.	 Welche öffentlichen Plätze, Straßen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen waren bei der Anmeldung 
dieser Kundgebungen, Versammlungen und Aufzüge als Veranstaltungsort und/oder Zugweg angege-
ben? Wurden die Veranstaltungsorte und/oder Zugwege eingehalten (bitte jeweils nach Kundgebung 
beziehungsweise Aufzug aufschlüsseln)?

6.	 Welche nicht ordnungsgemäß angemeldeten Kundgebungen, Versammlungen und Aufzüge fanden im 
zeitlichen Umfeld zur oben genannten Demonstration in Jena statt (bitte nach Veranstaltungsort, Zeit-
raum und Teilnehmerzahl sowie beteiligten Organisationen aufschlüsseln)?

7.	 Wie viele Ermittlungsverfahren wegen welcher Straftatbestände wurden im Rahmen oder am Rande wel-
cher Kundgebungen, Versammlungen und Aufzüge eingeleitet (bitte die Ermittlungsverfahren nach der 
Zuordnung zur Politisch motivierten Kriminalität - Links, Rechts sowie Sonstige aufschlüsseln)?

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Muhsal (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales
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8.	 Was hat sich bei diesen Straftaten beziehungsweise mutmaßlichen Straftaten genau zugetragen?

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage namens der Landesre
gierung mit Schreiben vom 4. Januar 2017 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Die Versammlungsanmeldungen für den 12. September 2017 in Jena sind in der Anlage 1 dargestellt.

Zu 2.:
Alle ordnungsgemäß angemeldeten Versammlungen fanden im zeitlichen Umfeld zur der von der Abge-
ordneten angesprochenen Versammlung der AfD  statt. Einzelheiten zu den Versammlungen  sind der An-
lage 1 zu entnehmen.

Zu 3.:
Einzelheiten zu den Versammlungen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Im Zusammenhang mit der von der Abgeordneten angesprochenen Versammlung der AfD am 12. Septem-
ber 2017 in Jena kam es zu einer Reihe von Protestveranstaltungen 

Konkrete Erkenntnisse für eine mögliche Beteiligung von Linksextremisten liegen nicht vor.

Zu 4.:
Die angemeldeten Kundgebungsmittel sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Zu 5.:
Einzelheiten zu den Örtlichkeiten der Versammlungen sind der Anlage 1 zu entnehmen. 

Die Veranstaltungsorte und Zugwege wurden eingehalten.

Zu 6.:
Am 12. September 2017, 19:48 Uhr versammelten sich im Bereich des Paradiesbahnhofes circa 30 Per-
sonen. Durch die Versammlungsbehörde erging nach entsprechender Prüfung die Entscheidung, dass es 
sich lediglich um eine Ansammlung und nicht um eine Spontandemonstration handelt. Somit erfolgte keine 
weiterführende Aufnahme der Ansammlung.

Am 12. September 2017, 20:28 Uhr rief eine Privatperson zu einer Spontanversammlung mit Aufzug auf. 
Die Versammlung verlief vom Teichgraben über den Nonnenplan zur Johannisstraße und wurde um 20:38 
Uhr beendet. Es nahmen circa 200 Teilnehmer teil, die Versammlung verlief störungsfrei. Ein Thema wur-
de nicht bekannt. 

Zu 7:
Die im Zusammenhang mit den Versammlungen und Aufzügen am 12. September 2017 in Jena eingelei-
teten Ermittlungsverfahren und Details hierzu sind in der Anlage 2 dargestellt.

Zu 8.:
Es wird auf die Antwort zu Frage 7 und die Anlage 2 verwiesen.

Maier 
Minister
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Anlage 2

Übersicht der Ermittlungsverfahren

Hinweis: Aufgrund der teilweisen Vermischung beziehungsweise des Zusammenschlusses von Versamm-
lungen ist eine Zuordnung der Straftaten zu einzelnen Versammlungen nicht möglich.

1. Versammlung der AfD

Lfd.
Nr.

Delikt Kurzsachverhalt Zuordnung zur poli-
tisch motivierten Kri-
minalität

1. § 240 StGB
Nötigung

Tatverdächtiger versuchte das Filmen der Geschädig-
ten mit dem Handy zu verhindern

rechts

2. § 130 StGB 
Volksverhetzung

Tatverdächtiger sang das sogenannte "U-Bahn-Lied" rechts

2. Andere Versammlungen

Lfd.
Nr.

Delikt Kurzsachverhalt Zuordnung zur poli-
tisch motivierten Kri-
minalität

1. § 113 StGB 
Widerstand gegen 
Vollstreckungsbe-
amte

Während der Durchführung von polizeilichen Maßnah-
men leistete der Tatverdächtige Widerstand

noch nicht abschlie-
ßend bewertet

2. § 113 und § 223 
StGB
Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeam-
te und Körperverlet-
zung

Tatverdächtiger schlug Polizeibeamten und leistete Wi-
derstand bei der Identitätsfeststellung

noch nicht abschlie-
ßend bewertet

3. § 113 StGB 
Widerstand gegen 
Vollstreckungsbe-
amte

Tatverdächtiger stört polizeiliche Maßnahmen und leis-
tete Widerstand

noch nicht abschlie-
ßend bewertet

4. § 113 StGB 
Widerstand gegen 
Vollstreckungsbe-
amte

Tatverdächtiger widersetzte sich einem Platzverweis links

5. § 223 StGB
Körperverletzung

Tatverdächtiger schlug den Geschädigten ins Gesicht noch nicht abschlie-
ßend bewertet

6. § 185 StGB 
Beleidigung

Tatverdächtiger beleidigte den Geschädigten mit Worten links

7. Verstoß gegen das 
Versammlungsgesetz

Tatverdächtiger vermummte sich während der Ver-
sammlung

links
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